
Bayerisches Staatsministeri um
für Unterricht und Kultus

Bayerlsches Sfaalsminisleriufi for Unbrncht und Kultus, 80327 Munchen

Elternkreis München Land e.V,
Otto-Hahn-Str. 36
85521 Riemerling

lhrZsichen / lhre Nachricht vom

Februa Mätz 2011
Unser Zeichen (bitte beiAntwort angeben)

6-507400-4b.15168
Munchen, 11.03.2011
reteron.089 2186 2249
Name: Frau Wüslendörfer

Privatschulfinanzierung; Schulgeldersatz

Sehr geehrte Damen und Herren,

Herr Staatsminister Dr. Spaenle dankt lhnen für lhr Schreiben zur staatli-

chen Finanzierung privater Volksschulen. Er hat mich gebeten, Ihnen zu

antworten.

Die staatliche Finanzierung privater Ersatzschulen ist in den verschiedenen

Schularten unterschiedlich ausgeprägt; dies ist z.T. der Berücksichtigung

schulartspezifischer Besonderheiten geschuldet, z.T, historisch bedingi.

lnsbesondere die Förderung privaier Volksschulen unterschied sich dabei

bisher durch eine weitreichende Spitzabrechnung deutlich vom pauschalie-

renden Fördersystem der übrigen Schularten. Das Staatsministerium für

Unterricht und Kultus verfolgt daher seit längerem das Ziel, die Privatschul-

flnanzierung insgesamt zu vereinfachen und die unterschiedlichen Förder-

systeme, soweit möglich und sachgerecht, aneinander anzugleichen. Die-

sem Ziel dient u.a, der aktuelle Gesetzentwurf zur Anderung des Bayeri-

schen Schulfinanzierungsgesetzes (BaySchFG), mit dem für private Volks-

schulen - wie lhnen bekannt ist - nach der Umstellung der Finanzierung des
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Personalauf,rvands im letzten Jahr nun auch das für schulträger und Regie-
rungen gleichermaßen außerordenfl ich venvaltungsaufwändige Spitzab_
rech nu ngsverfah ren im Bereich des schulaufwands (sachaufiruands) durch
eine pauschalierte Förderung ersetzt werden soll. Die Anderung betriffi so-
wohl staatlich genehmigte als auch staailich anerkannte private Volksschu-
len, die in den Anwendungsbereich des BayschFG failen. sie führt zu einer
Annäherung der Fördersystematik, lässt aber durchaus strukturelre unter-
schiede im Vergleich zur Finanzierung anderer schurarten fortbestehen.

Neben dieser beabsichtigien Anderung im Vorksschurbereich gibt es zahr-
reiche andere optimierungsbestrebungen bei der privatschurfinanzierung;

dazu zähll insbesondere die Zielsetzung einer weiteren Anhebung des
Schulgeldersatzes (Ad. 47 Abs. 3, 4 BaySchFG), einer Leistung aus dem
Kanon der - wie daigesteilt - struktureil anders ausgeprägten staaflichen
unterstützungsleistungen im Bereich der privaten Rearschuren, Gymnasien,
beruflichen Schulen und Schulen des Zweiten Bildungswegs.

Soweit Sie auf das in der Süddeutschen Zeitung vom 4, Februa r 2011 er_

schienene lnterview mit Herrn staatsminister Dr. spaenre Bezug nehmen,
ist festzustellen, dass nicht vorgesehen ist, die Gewährung von schurgerd-
ersatz auch auf den Bereich der privaten Volksschulen auszuweiten. Die
Bezugnahme auf das Zier der weiteren Anhebung des schurgerdersatzes
und damit mittelbar einer Enflastung der Ertern basiert auf dem umstand,
dass diese Anhebung auch für Montessori-Schulen und Freie waldorfschu-
len, auf die sich das Gespräch primär bezog, von Relevanz ist, soweit Art.
47 BayschFG auf sie Anwendung findet: so gerten Freie wardorfschuren
für die Bezuschussung ab Jahrgangsstufe 5 als Gymnasien; Montessorr_
Schulen bestehen u.a. auch im Bereich der beruflichen Schulen.

Die schlussfolgerung, schurgerdersatz soile künfiig auch für private Vorks-
schulen gewährt werden, beruht hingegen auf einem Missverständnis. Lei-
der wurden auch nicht alle Anderungen, die bei der Autorisierung vorge_
nommen wurden, von der Süddeutschen Zeitung übernommen. Ein we_
sentlicher Aspekt für die Gewährung des schurgerdersatzes ist es. dass bei
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den o.g schurarten nur diese Leistung schon während der - zudem deuflich
längeren - sogenannten Karenzzeiten gewährt wird; private Vorksschuren
erharten demgegenüber während der - zudem kürzeren - Karenzzeit bereits
einen Großteir der endgürtigen Zuschüsse zum personarau'irrrand. 

Mit der
nun vorgesehenen pauschalen Förderung auch des schulaufifiands erhal_
ten die privaten Vorksschuren auch weiterhin eine staatiche Förderung, die
zum einen deuflich über dem Mindestumfang liegt, der nach Art. 7 Abs. 4
des Grundgesetzes und der daraus abgereiteten institutioneren Garantie
der Privatschuren gefordert wird und die zum anderen nach wie vor deurich
günstiger ist ars die staafliche Förderung privater Rearschuren, Gymnasien
und beruflicher Schulen.

Zu den Einzerheiteqder beabsichtigten Anderung darf im übrigen auf die
das Gesetzgebungsverfahren begreitenden rnformationsschreiben und Ge-
spräche u-a mit privatschurverbänden 

venrviesen werden. Der Gesetzent-
wurf liegt als Teil des Haushaltsgese tzes 201112012 nunmehr dem Bayeri-
schen Landtag zur Beratung und Beschlussfassu ng vor.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Wüstendörfer

Regierungsdirektorin


